
 

 

PROFASHIONALPASS 

Richtlinien für den Nachweis der Branchenzugehörigkeit 
 
 

Der PROFASHIONALPASS wird ausschließlich an einkaufsberechtigte Inhaber, Geschäftsführer 

und festangestellte Mitarbeiter des Mode- und Textileinzelhandels sowie Großformen (Kauf- und 
Warenhäuser, Großversender etc.) der Branche ausgegeben. 
 

Wir bitten um Verständnis, dass der Antrag auf Ausstellung eines PROFASHIONALPASS nur 

bearbeitet werden kann, wenn er vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt ist und alle 
folgenden aufgeführten Legitimationsunterlagen beigefügt sind: 
 
1. Kopien von aktuellen Rechnungen, Auftragsbestätigungen oder Lieferscheinen, die einen 

Mindestjahreseinkauf (s. unten) von Textilien bzw. Accessoires/Lederwaren/Schuhen belegen.  
 

und 

2. eine Gewerbeanmeldung für den Textil-, Schuh-, Lederwaren- oder Accessoires -Einzelhandel 
oder einen Handelsregisterauszug mit entsprechender Eintragung. Bei Großhändlern 
grundsätzlich ein Handelsregisterauszug mit entsprechender Eintragung. Bei online-shops die 
Steuernummer und der Nachweis über eine eigene Internetseite, über die mit Modewaren 
gehandelt wird (Versteigerungen und Auktionen werden nicht anerkannt). 

und 

3. einen Mietvertrag des Geschäftes bzw. bei Eigentum einen Grundbuchauszug und ein Foto 
des Geschäftes (Außenansicht mit deutlich lesbarem Firmenschriftzug) oder aktuelle 
Anzeigen aus Zeitungen bei stationärem Handel. 

 
Sofern statt des Inhabers/Geschäftsführers ein/e festangestellte/r Mitarbeiter/in zum Einkauf 
berechtigt sein soll, muss eine schriftliche Vollmacht vorgelegt werden. 
 

Der PROFASHIONALPASS wird in vier Versionen ausgegeben: 

 

1. PROFASHIONALPASS mit goldenem Aufdruck 

für Textil-Fachhändler und Großformen der Branche in den Bereichen Bekleidung, Schuhe, 
Lederwaren, Sport (Mindesteinkaufssumme netto € 25.000,--) 
 

2. PROFASHIONALPASS mit blauem Aufdruck 

für Fachhändler mit textilem Nebensortiment aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Lederwaren, 
Sport und/oder Accessoires sowie Haus- und Heimtextilien und Großhändler (Export) 
(Mindesteinkaufssumme netto € 25.000,--) 
 

3. PROFASHIONALPASS mit rotem Aufdruck 

für Accessoires-Fachhändler (Mindesteinkaufssumme netto € 10.000,--) 
 

4. PROFASHIONALPASS mit grünem Aufdruck 

für Händler mit gemischtem Warensortiment (Mindesteinkaufssumme gesamt netto € 25.000,--, 
davon mind. € 12.500,-- für Bekleidung, Schuhe, Lederwaren und/oder Accessoires) und 
Internetvertrieb 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen der PROFASHIONALPASS Service Center 

gerne zur Verfügung. 


